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Grundlage

Seit 1. Januar 2008 gültig: 

Fördermöglichkeiten für Privatpersonen

in den Bereichen energieeffizienter Neubau, 

Altbausanierung, rationelle Energieanwendung

und Nutzung erneuerbarer Energien gemäss

« Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 

(Mémorial A - N° 247) instituant un régime d’aides

pour des personnes physiques en ce qui

concerne la promotion de l’utilisation rationelle

de l’énergie et la mise en valeur

des énergies renouvelables »
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I. Grundsätzliche Bemerkungen

Schwerpunkte der Förderung
Energieeffizienter Neubau (besonders 
Passivhaus)

Energetische Sanierung bestehender Gebäude 
(Einzelmaßnahmen und Komplettsanierung) 

Einsatz von erneuerbarer Energien zur 
Wärmeerzeugung

Energieberatung
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II. Neubau

a) Niedrigenergiehaus

1 Energiebezugsfläche (An) laut Nachweis über die Gesamt-Energieeffizienz des Gebäudes gemäß

« Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007  concernant la performance énergétique des 

bâtiments d’habitation »
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II. Neubau

b) Passivhaus

1 Energiebezugsfläche (An) laut Nachweis über die Gesamt-Energieeffizienz des Gebäudes gemäß

« Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007  concernant la performance énergétique des 

bâtiments d’habitation »
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III. Bestehende Wohngebäude
a) Einzelmaßnahmen

Bedingung: Gebäude älter als 10 Jahre

Komplettsanierung wird höher bezuschußt als Einzelmaßnahmen

2 Aus bauphysikalischen Gründen (Schimmelvermeidung) wird der Austausch der Fenster nur in 
Zusammenhang mit einer Außenwanddämmung oder in Zusammenhang mit der Installation einer
Lüftungsanlage bezuschusst.
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IV. Haustechnik

Einige Beispiele der Förderhöhen (Gesamtübersicht in aktueller Broschüre)

3 Garantierte Einspeisevergütung über 15 Jahre gemäß für eine Anlage, die 2008 installiert wird. 
Förderung von Erdwärmetauscher nur bei Niedrigenergie- und Passivhäusern (Neubau)
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V. Energieberatung

Bezuschussung einer Energieberatung von einem 
qualifizierten Energieberater

Im Fall der Gebäudesanierung ist dies Bedingung für 
eine Förderung
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VI. Beispiel I

Neubau eines Passivhauses mit 170 m² Energiebezugsfläche

Einsatz einer Erdwärmepumpe
Solarthermische Anlage für Warmwasser
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VI. Beispiel II
Energetische Komplettsanierung eines bestehenden Wohngebäudes

Dämmung der Gebäudehülle

Heizung (Holzpelletheizung mit solartherm. Anlage)
Kontrollierte Be- und Entlüftung
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VI. Beispiel III

Fotovoltaikanlage auf der Gebäudehülle rsp. Integration in die Gebäudehülle

Anlagenleistung: 2 kWpeak

Anlagenflächenbedarf: ca. 20 m²

Energieertrag p.a.: 1.600 kWh/Jahr

5 Garantierte Einspeisevergütung über 15 Jahre für eine Anlage mit bis zu 30 kWpeak für eine Anlage, 
die 2008 installiert wird.
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VII. Antragsstellung

Die wichtigsten Regeln:

Der Antrag ist an die Umweltverwaltung zu richten.

Pro Mehrfamilienhaus 1 Antragsformular

Förderung für alle Investitionen und Dienstleistungen gemäß neuer 
Verordnung zwischen dem 1. Januar 2008 und 31. Dezember 2012.

Der Förderantrag ist bis spätestens 1. März des Folgejahres, in dem 
die Investition getätigt wurde, einzureichen.

Antrag erhältlich bei der Umweltverwaltung oder unter 
www.environnement.public.lu/guichet_virtuel/energie/index.html
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VII. Übergangsregelung

Für Gebäude beziehungsweise Maßnahmen, die vor Inkrafttreten 
der neuen Verordnung geplant worden sind und bis zum Ende des 
Jahres 2008 fertig gestellt werden, gelten gesonderte Nachweise 
und Förderhöhen. 

Alle Betroffenen sind eingeladen, sich unter der kostenlosen

„Think climate, act clever“ – Hotline 

8002 1190 

über die Übergangsregelungen zu informieren.
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Kostenlose Beratungshotline

Alle Bürger in Luxemburg können Informationen 
und Beratung rund ums Thema Energie und
finanzielle Förderung erhalten unter 

8002 - 1190

von Montag bis Freitag
von 9.00 – 12.00 Uhr und
von 13.00 – 17.00 Uhr


